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Satzung

§ 1 Name, Sitz und Geschiftsjahr

(1)

(2)
(3)

Der Verband fihrt den Namen
.Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. (VDV)".
Der Verband hat seinen Sitz in Kéln.

Das Geschéftsjahr ist das Kalenderjahr.

8§ 2 Zweck

(1)

(2)

(3)

Der Verband fordert die Weiterentwicklung des 6ffentlichen Personenverkehrs und
des Schienengiiterverkehrs mit den Zielen verbesserter Kundenorientierung, Wirt-
schaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Er tritt fiir die Ausweitung dieser Verkehre ein. Sie
gewdhrleisten die umwelt- und flichenschonende Mobilitit von Personen und Giitern.
Dadurch leisten sie einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt der Funktionsfdhigkeit der
Verdichtungsrdume und der Attraktivitat der Regionen. Mit der Vertretung dieser In-
teressen erfiillt der Verband auch wichtige gesellschaftspolitische Aufgaben. Er richtet
sein Handeln vor allem daran aus, dass Management und Durchfiihrung des 6ffentli-
chen Personenverkehrs und des Schienengiiterverkehrs Aufgaben der auf diesen
Markten tatigen Verkehrsunternehmen sind. Im 6ffentlichen Personennahverkehr ge-
wahrleisten sie im Zusammenwirken mit den Verbundorganisationen die Integration
der Verkehre. Mit den Aufgabentrégern streben sie eine intensive Zusammenarbeit an.

Der Verband nimmt die Belange seiner Mitglieder wahr insbesondere durch:

a) Dienstleistungen von allgemeinem Interesse fiir seine Mitglieder und Pflege der
Zusammenarbeit zwischen sowie des Erfahrungsaustausches unter den Mitglie-
dern,

b)  Organisation und Begleitung der Abstimmungsprozesse zwischen Verkehrsun-
ternehmen, Verbund- und Aufgabentrigerorganisationen,

c)  Beratungund Unterstlitzung von Parlamenten, Behérden und anderen Stellen auf
der Ebene der Européischen Union, des Bundes, der Lander und der Kommunen,

d) Beitrige zur Meinungsbildung der Offentlichkeit und der politischen Entschei-
dungstrager,

e)  Entwicklung fachlicher Losungen, einheitlicher Empfehlungen, Regeln und Nor-
men in Zusammenarbeit insbesondere mit anderen Zweigen der Verkehrswirt-
schaft und mit der Verkehrswissenschaft,

f)  Entsendung von Fachleuten des Verbandes und seiner Mitgliedsunternehmen in
nationale und internationale Gremien zur bestmoglichen Ausgestaltung der unter
Buchstabe e genannten Festlegungen.

Der Verband iibt keine Kontrolle Giber die Geschéftstétigkeit seiner Mitglieder aus.



(4) Der Zweck des Verbandes ist nicht auf einen wirtschaftlichen Geschéftsbetrieb ge-
richtet.

§ 3 Ordentliche Mitglieder

Ordentliche Mitglieder kénnen werden:

a) Verkehrsunternehmen, unabhéngig von ihrer Rechtsform, die 6ffentlichen Personen-
verkehr auf der Schiene, der Stralle oder zu Wasser oder die Schienengiiterverkehr be-
treiben,

b) sonstige Unternehmen, unabhingig von ihrer Rechtsform, die fiir Verkehre nach Buch-
stabe a Infrastruktur, Betriebsmittel (z. B. Werkstéatten, Fahrzeuge) oder Personal vor-
halten bzw. betreiben,

c) Verbundorganisationen, die auch Aufgaben fiir andere ordentliche Mitglieder erfiillen,
die den wesentlichen Teil der im Verbundgebiet angebotenen Verkehrsleistungen er-
bringen,

d) Zweckverbidnde und Organisationen in privater Rechtsform mit Funktionen von Auf-
gabentrigern im 6ffentlichen Personennahverkehr,

e) in Ausnahmeféllen auf Grund von Korporativvertrdgen Verbinde, deren Mitgliedschaft
sich auch in Bereichen der Buchstaben a bis d betatigt.

§ 4 Aullerordentliche Mitglieder

AulRerordentliche Mitglieder kénnen sonstige Unternehmen, juristische Personen oder Ver-
einigungen werden, deren Tétigkeit fiir die Erfiilllung der Aufgaben des Verbandes von be-
sonderer Bedeutung ist. Zudem kénnen Kommunen und deren Einrichtungen die aufleror-
dentliche Mitgliedschaft erwerben.

§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft

(1) Der Antrag auf Erwerb der Mitgliedschaft ist in Textform an die Geschéftsfiithrung zu
richten. In ihm ist in geeigneter Weise darzulegen, dass die Voraussetzungen fiir den
Erwerb der Mitgliedschaft erfiillt sind.

(2) Uber den Antrag entscheidet das Prisidium mit einfacher Mehrheit.

§ 6 Rechte der Mitglieder

(1) Alle ordentlichen Mitglieder haben je eine Stimme und gleiche Rechte, soweit in einem
Korporativvertrag nach § 3 Buchstabe e nichts Abweichendes bestimmt ist. Sie konnen
Antriage an die Mitgliederversammlungen und die Landesgruppenversammlungen
richten und die Verbandseinrichtungen fiir Beratung und Unterstiitzung in Fachfragen
in angemessenem Umfang in Anspruch nehmen.

(2) Soweit nichts anderes bestimmt ist, gilt Absatz 1 fiir aullerordentliche Mitglieder ent-
sprechend mit der Maf3gabe, dass ihnen kein Antrags- und Stimmrecht zusteht.



§ 7 Pflichten der Mitglieder

Die Mitglieder haben den Verband in seinen Aufgaben in jeder geeigneten Weise zu unter-
stiitzen, ihm die zur Férderung der gemeinsamen Interessen angeforderten Aufschliisse zu
geben und fachliche Erfahrungen mitzuteilen.

§ 8 Beendigung der Mitgliedschaft

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Jedes Mitglied kann durch eingeschriebenen Brief unter Einhaltung einer einjdhrigen
Frist zum Schluss eines Kalenderjahres seinen Austritt erkliren. Die schriftliche Be-
statigung der Beendigung ersetzt das Formerfordernis.

Die Mitgliedschaft erlischt
a)  durch Fortfall einer satzungsgemé&fRen Voraussetzung,
b)  durch Ausschluss aus wichtigem Grund, der insbesondere vorliegt bei
aa) einem schweren Verstof} oder wiederholten Verstéf3en gegen die Satzung,

bb) Nichtzahlung von Verbandsbeitrdgen oder Umlagen trotz wiederholter Mah-
nung,

cc) Missbrauch der Mitgliedschaft oder Schidigung der Interessen oder des An-
sehens des Verbandes.

Das Erloschen der Mitgliedschaft gemaf} Absatz 2 Buchstabe b wird durch das Prési-
dium nach Anhoérung des betroffenen Mitglieds mit Zweidrittelmehrheit der abgege-
benen Stimmen festgestellt.

Absatz 3 gilt auch, wenn iiber den Fortfall einer satzungsgeméf3en Voraussetzung un-
terschiedliche Auffassungen zwischen der Geschéftsfiihrung und dem betroffenen
Mitglied bestehen.

Die Beendigung der Mitgliedschaft befreit das Mitglied nicht von den geldlichen Ver-
pflichtungen, die bis zur Beendigung der Mitgliedschaft entstanden sind. An das Ver-
bandsvermogen hat das ausscheidende Mitglied keinen Anspruch.

§ 9 Wahlen und Abstimmungen

(1)

(2)
(3)
(4)

Bei Wahlen und Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen
Stimmen, soweit in dieser Satzung oder zwingend im Gesetz nichts anderes vorge-
schrieben ist. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Stimmenthaltungen
werden bei der Feststellung des Stimmenverhiltnisses nicht beriicksichtigt, es sei
denn, dass ausdriicklich eine Mehrheit der vertretenen Mitglieder notwendig ist.

Wahlen sind geheim durchzufiihren, wenn nicht einstimmig anders beschlossen wird.
Abstimmungen sind geheim durchzufiihren, wenn die einfache Mehrheit dies verlangt.

Jeder in ein Organ Gewahlte kann von dem Wahlorgan abgewahlt werden. Dazu ist eine
Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich.

§ 10 Verbandsorgane

(1) Organe des Verbandes sind

a) die Mitgliederversammlung,



(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

b)  die Landesgruppenversammlungen,
c) dasPrasidium,

d) die Verwaltungsréte,

e)  die Geschéftsfithrung.

Mitglieder des Prasidiums, der Verwaltungsrate und Vorsitzende der Landesgruppen
missen dem Vorstand, der Geschéftsfiihrung oder der Werkleitung eines ordentlichen
Mitgliedes des Verbandes angehdren; ihnen sind die Leiter unselbststdndiger Ver-
kehrsbetriebe gleichgestellt. Diese Voraussetzungen gelten nicht fiir Mitglieder, die
vom Préasidium nach § 13 Absatz 3 Satz 2 oder § 14 Absatz 3 Satz 3 berufen werden, und
fir Vorsitzende von Ausschiissen, die kraft Amtes nach § 13 Absatz 1 Buchstabe d oder
§ 14 Absatz 3 Satz 2 dem Prasidium oder den Verwaltungsraten angehoren. Diese Mit-
glieder sollen jedoch im aktiven Dienst eines ordentlichen Mitgliedes stehen. Das Glei-
che gilt fiir die stellvertretenden Vorsitzenden und sonstigen Vorstandsmitglieder der
Landesgruppen. Im Ubrigen kann der Vorstand (§ 13 Absatz 4 Satz 1) durch Beschluss
seiner Mitglieder in besonderen Fallen Ausnahmen von Satz 1 zulassen.

Die ehrenamtliche Tatigkeit im Présidium und in den Verwaltungsraten ist nicht tiber-
tragbar; dies gilt auch fiir die Tatigkeit von Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsit-
zenden der Landesgruppen. Sie endet:

a) bei Ausscheiden aus dem Amt, das nach Absatz 2 Satz 1 Voraussetzung fiir die
Berufung war,

b) inden Féllen des Absatzes 2 Satz 2, erster Halbsatz, bei Ausscheiden aus dem Un-
ternehmen oder der Organisation, dem bzw. der das Mitglied bei seiner Berufung
angehorte,

c) mit Ausnahme des Présidenten bei Ausscheiden aus den Verbandsédmtern nach §
13 Absatz 1 Buchstaben b, ¢, d und f oder § 14 Absatz 3 Satz 2,

d) beiAusscheiden aus dem aktiven Dienst (Absatz 2 Satz 3),

e)  durch eine Erklarung des Unternehmens oder der Organisation, dem bzw. der das
Prasidiums- oder Verwaltungsratsmitglied angehort, dass dieses diese Tatigkeit
nicht mehr austiiben soll.

Im Ubrigen bleiben die Organmitglieder einschlieRflich der Inhaber von ehrenamtlichen
Verbandsamtern nach Buchstabe c bis zur Neuwahl im Amt. Wenn ein Organmitglied
oder ein Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender oder ein sonstiges Vorstands-
mitglied einer Landesgruppe von seinem Unternehmen vorldufig des Dienstes entho-
ben wird, ruht wahrend der Zeit der Dienstenthebung sein Amt im Verband; das Wahl-
organ ist berechtigt, fiir die Zeit des Ruhens eine Ersatzperson zu berufen.

Die Tatigkeit in den Organen nach Absatz 1 a) bis d) ist ehrenamtlich.

Uber Versammlungen und Sitzungen der Organe sind von dem dazu benannten
Schriftfiihrer Niederschriften zu fertigen und zu unterschreiben. Niederschriften iiber
Mitgliederversammlungen bediirfen aullerdem der Unterschrift des Leiters der Ver-
sammlung. Die Niederschrift ist jedem Teilnahmeberechtigten zu tibersenden oder in
sonstiger Weise zugénglich zu machen. Uber die Genehmigung der Niederschrift ist in
der nichsten Versammlung oder Sitzung Beschluss zu fassen.

Der Prasident, die Mitglieder des Prasidiums nach § 13 Absatz 3, die Mitglieder der
Verwaltungsrate nach 8§ 14 Absatz 3 Satze 1 und 3 und Absatz 4, die Vorsitzenden und



(7)

stellvertretenden Vorsitzenden der Verwaltungsrate sowie die Vorsitzenden, stellver-
tretenden Vorsitzenden und die Vorstandsmitglieder der Landesgruppen nach § 12 Ab-
satz 3 Satz 2 werden fiir die Dauer von drei Jahren gew&hlt bzw. berufen. Sie bleiben bis
zur Neuwahl bzw. Neuberufung im Amt, sofern die Voraussetzungen dafiir im Ubrigen
gegeben sind (Absatz 3). Bei vorzeitigem Ausscheiden wird ein Nachfolger fiir die
Dauer von drei Jahren gewéhlt bzw. berufen. Die Amtszeit der Vorsitzenden und Stell-
vertreter von Verwaltungsraten endet mit ihrer Amtszeit im Verwaltungsrat.

Die Fachgruppe Eisenbahnen o&ffentlicher Héafen bleibt unter der Bezeichnung
+Arbeitsgemeinschaft Eisenbahnen 6ffentlicher Héfen" bestehen. Auf ihre Bildung,
Besetzung und Arbeitsweise findet § 14 Absatz 5 Buchstabe b keine Anwendung.

§ 11 Mitgliederversammlung

(1)

(2)

(3)

(32)

(4)

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Verbandes. Eine ordentliche
Mitgliederversammlung findet jahrlich an einem durch das Présidium zu bestimmen-
den Ort und Tag statt. Sie wird durch den Prisidenten einberufen.

Eine aullerordentliche Mitgliederversammlung kann der Prédsident mit Zustimmung
des Prasidiums jederzeit einberufen. Er muss sie einberufen, wenn mindestens 7 Mit-
glieder des Prasidiums oder mindestens 10 Prozent der ordentlichen Mitglieder des
Verbandes die Berufung schriftlich unter Angabe des Zweckes und der Griinde verlan-
gen.

Jede Mitgliederversammlung ist schriftlich unter Angabe der Tagesordnung mindes-
tens 14 Tage vor ihrem Zusammentritt einzuberufen. Antrdge von Mitgliedern und
Landesgruppenversammlungen zur Tagesordnung miissen mindestens eine Woche vor
der Versammlung schriftlich der Geschéftsfiihrung zugehen. Sie sind den Mitgliedern
unverziiglich zuzuleiten und gelten damit als fristgerecht zugestellt. Uber eine Angele-
genheit, die nicht auf der Tagesordnung steht, kann verhandelt werden, wenn aus der
Versammlung kein Widerspruch erhoben wird. Dieses vereinfachte Verfahren gilt
nicht fiir Satzungsidnderungen.

Bei Bedarf kann eine Mitgliederversammlung auch in Form einer virtuellen oder einer
Hybridveranstaltung durchgefiihrt werden. Mitgliedern wird somit ermdéglicht, an der
Mitgliederversammlung ohne Anwesenheit am Versammlungsort teilzunehmen und
die Mitgliederrechte im Wege der elektronischen Kommunikation auszuiiben oder
ohne Teilnahme an der Mitgliederversammlung ihre Stimmen vor der Durchfiihrung
der Mitgliederversammlung schriftlich abzugeben.

Die Mitgliederversammlung beschliel3t insbesondere tiber:

a) die Genehmigung der Jahresrechnung sowie die Entlastung des Prasidiums, der
Verwaltungsréte und der Geschéftsfithrung,

b)  die Zustimmung zum Haushaltsplan,

c) die Beitragsordnung und die Festsetzung der Grundlagen fiir die Beitragsermitt-
lung,

d) die Bestellung der vom Prasidium vorgeschlagenen Wirtschaftspriifungsgesell -
schaft zur Prifung des Jahresrechnung gemal} § 20,

e) die Bildung oder Verdnderung von Landesgruppen und die Finanzzuweisungen
an sie sowie die Bildung und Verdnderung von Fachgruppen (Sparten), soweit die
Satzung nichts anderes bestimmt,



(5)

(6)

(7)

f)  Satzungsdnderungen und
g) Ehrenmitgliedschaften.

Die Mitgliederversammlung ist ohne Riicksicht auf die Zahl der vertretenen Mitglieder
beschlussfdhig. Auf diese Rechtsfolge ist ausdriicklich hinzuweisen.

Bei Satzungsdnderungen ist Zweidrittelmehrheit der in der Mitgliederversammlung
vertretenen Stimmen erforderlich.

Die Mitglieder konnen an der Mitgliederversammlung auch mit mehreren Personen
teilnehmen, von denen aber nur eine das Stimmrecht austiben kann. Ein Mitglied kann
sich durch ein anderes mit schriftlicher Vollmacht vertreten lassen.

§ 12 Landesgruppen und Gruppenversammlungen

(1)

(2)

(3)

(4)

Die Mitglieder, die unabhéngig von ihrer Rechtsform 6ffentlichen Personenverkehr
auf der Schiene, der Stralle oder zu Wasser oder Schienengiiterverkehr betreiben, bil-
den nachstehende Landesgruppen, wenn sie ihren Sitz bzw. ihre Hauptbetatigung auf
dem Gebiet der nachstehenden Landesgruppen haben oder im Gebiet dieser Landes-
gruppen unternehmerisch agieren und dort unselbststandige Organisationseinheiten
mit eigenem Betriebspersonal vorhalten:

a) Baden-Wirttemberg,

b) Bayern,

c) Hessen,

d) Niedersachsen/Bremen,

e) Nord (Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein),
f) Nordrhein-Westfalen,

g) Ost (Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt),

h) Stidost (Sachsen und Thiiringen) oder

i) Stidwest (Rheinland-Pfalz und Saarland),

Beschluss- und Wahlorgan der Landesgruppe ist die Gruppenversammlung. In ihr ha-
ben die ordentlichen Mitglieder Sitz und Stimme. Die Mitglieder konnen ihre Stimme
durch schriftliche Vollmacht auf ein anderes stimmberechtigtes Mitglied tibertragen.
Die Gruppenversammlung kann Antrage an die Mitgliederversammlung richten.

Die Gruppenversammlung wéhlt den Vorsitzenden und maximal drei Stellvertreter. Sie
kann weitere Vorstandsmitglieder wihlen. Der Vorsitzende ist fiir die Erfiillung der der
Landesgruppe iibertragenen Aufgaben verantwortlich. Der Vorsitzende oder einer sei-
ner Stellvertreter muss einem Unternehmen angehéren, das zumindest auch Schienen-
gliterverkehr betreibt. Die von der Landesgruppenversammlung gewéahlten Verwal-
tungsratsmitglieder (8§ 14 Absatz 3 Satz 1) werden Mitglieder des Vorstandes der Lan-
desgruppe.

Der Vorsitzende beruft die Gruppenversammlung mindestens einmal im Jahr, im
Ubrigen nach Bedarf ein. In den Gruppenversammlungen sind die Mitglieder der Lan-
desgruppe tber alle Angelegenheiten des Verbandes von allgemeiner Bedeutung zu un-
terrichten. Die Geschéftsfiihrung ist zu den Versammlungen schriftlich einzuladen. Die
Bestimmungen des § 11 Absatz 2, 3, 3a, 5 und 7 gelten entsprechend.



(5)

(6)

(7)

(8)

Die Landesgruppen betreuen die Mitglieder und bearbeiten alle Aufgaben, die eine be-
sondere Behandlung innerhalb der einzelnen Ladnder erfordern. Sie haben innerhalb ih-
res Gebietes alles zu veranlassen, was dem Verbandszweck dient. Uber Angelegenhei-
ten, die die Interessen der Mitglieder anderer Landesgruppen beriihren konnen, darf
mit Dritten nur im Einvernehmen mit der Geschéftsfiihrung des Verbandes verhandelt
werden.

Die Landesgruppen miissen sich Geschéftsordnungen geben, die der Genehmigung
durch das Prasidium bediirfen.

Falls es die regionalen Gegebenheiten erfordern, konnen Untergruppen (Bezirksgrup-
pen) einer Landesgruppe gebildet werden. Dies kann die Gruppenversammlung nur bei
Anwesenheit von zwei Dritteln aller Mitglieder der Landesgruppe mit Zweidrittel-
mehrheit der Stimmberechtigten beschlieRen. Der Beschluss wird nur durch die Zu-
stimmung des Prasidiums wirksam. Fiir die Auflésung von Untergruppen gilt § 21 Ab-
satze 1 und 2 entsprechend.

Die Landesgruppen erhalten fiir die beiihnen anfallenden Ausgaben auf Antrag Zuwei-
sungen, liber deren Hohe die Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Prasidiums
beschlielt. Fiir die Verwendung dieser Mittel sind die Vorsitzenden der Landesgrup-
pen ihren Mitgliedern und dem Préasidium verantwortlich.

8§ 13 Prasidium

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

Das Prasidium besteht aus:

a) dem Prasidenten,

b) den Vorsitzenden der Verwaltungsréate als Vizeprasidenten,
c) denVorsitzenden der Landesgruppen,

d) den Vorsitzenden der Allgemeinen Ausschiisse,

e) dennach Absatz 3 berufenen Mitgliedern,

f)  dem Hauptgeschéftsfiihrer als geschéftsfithrendem Mitglied.
Das Prasidium wahlt den Préasidenten.

Aus dem Busbereich und dem Eisenbahnbereich des Bundes sowie aus den Bereichen
der Eisenbahnen o6ffentlicher Hafen und der Werks- und Industriebahnen beruft das
Prasidium auf Vorschlag dieser Gruppen jeweils ein Mitglied. AuRerdem kann das Pra-
sidium aus wichtigen verbandspolitischen Griinden auf Vorschlag des Prasidenten bis
zu 15 weitere Mitglieder berufen. Uber die Berufungen nach Satz 2 informiert der Pré -
sident die néchste Mitgliederversammlung.

Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Prasident und die Vizeprasidenten. Dariiber
hinaus erhélt die Deutsche Bahn AG die Moglichkeit, einen weiteren Platz im Vorstand
zu besetzen. Jeweils zwei von ihnen sind gemeinsam vertretungsberechtigt.

Auf der Grundlage des § 2 Absatz 1 und im Rahmen der Beschliisse der Mitgliederver-
sammlung bestimmt das Prasidium die Ziele und Schwerpunkte der Verbandsarbeit. Es
koordiniert die Verbandsaktivitdten und ist fiir den geschlossenen Auftritt des Ver-
bandes verantwortlich. Es entscheidet in allen wichtigen Angelegenheiten des Verban-
des, soweit sie nicht anderen Verbandsorganen vorbehalten sind. Das Prasidium kann
in seinem Zustandigkeitsbereich den Prasidenten erméchtigen, im Einvernehmen mit



(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

mindestens einem Pradsidiumsmitglied Entscheidungen und MafRnahmen zu treffen,
die keinen Aufschub dulden oder die zur Durchfiihrung von Vorgaben und Aufgaben
nach den Sitzen 1 und 2 notwendig sind. Uber die nach Satz 4 getroffenen unauf-
schiebbaren Entscheidungen und Malinahmen informiert der Prasident das Prasidium
unverziglich, Giber die tibrigen Entscheidungen und MalRnahmen spétestens in der
néchsten Prasidiumssitzung.

Das Préasidium kann jederzeit von den Landesgruppen und Verwaltungsriten Aus-
kiinfte verlangen. Es kann in Einzelféllen aus wichtigen verbandspolitischen Griinden
voriibergehend Angelegenheiten aus den Aufgabenbereichen von Verwaltungsraten an
sich ziehen.

Dem Prisidium obliegen insbesondere:

a) die Koordinierung der Verwaltungsrate und die Entscheidung tber alle Angele-
genheiten, die mehrere Verwaltungsréate betreffen,

b)  dieBildung und Steuerung von Allgemeinen Ausschiissen und Arbeitsgruppen zu
seiner Unterstiitzung sowie die Berufung und Abberufung von deren Mitgliedern,

c)  der Erlass von Geschéftsordnungen fiir die Fachgruppen, Verwaltungsrite und
Ausschiisse,

d) die Entscheidungen iiber Antrége auf Erwerb und iiber das Erléschen der Mit-
gliedschaft sowie tiber den Abschluss von Korporativvertrégen,

e) die Aufstellung der Jahresrechnung und die Unterbreitung des Vorschlages fiir
die Bestellung der Wirtschaftspriifungsgesellschaft gemal} § 20, die Aufstellung
des Haushaltsplanes und die Feststellung des Stellenplanes,

f)  die Vorbereitung und Durchfiihrung der Beschliisse der Mitgliederversammlung
sowie die Beschlussfassung iiber alle Angelegenheiten, die der Mitgliederver-
sammlung von anderen Organen zur Information oder zur Entscheidung zugelei-
tet werden sollen,

g)  die Bestellung des Hauptgeschaftsfithrers und der Geschéftsfiihrer,
h)  Ehrungen mit Ausnahme der Verleihung von Ehrenmitgliedschaften,

i)  die Berufung der Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats beim VDV (§ 17a) auf
Vorschlag des Wissenschaftlichen Beirats.

Dulden Malinahmen, deren Durchfiihrung eines Beschlusses der Mitgliederversamm-
lung bedarf, keinen Aufschub, kénnen sie vom Présidium getroffen werden. Sie bediir-
fen der Bestédtigung der Mitgliederversammlung in der ndchsten Sitzung.

Die Sitzungen des Prasidiums werden von dem Présidenten nach Bedarf mit 14 -tégiger
Frist einberufen. Eine Sitzung muss einberufen werden, wenn mindestens 20 Prozent
der Mitglieder des Prasidiums die Berufung schriftlich unter Angabe des Zwecks und
der Griinde verlangen. Der Prasident setzt die Tagesordnungen fiir die Sitzung fest und
leitet die Sitzung.

Das Prasidium ist beschlussfidhig, wenn sdmtliche Mitglieder eingeladen sind und
mehr als die Hélfte anwesend ist. Im Falle des § 22 Absatz 2 Satz 2 ist die fiir die Kon-
stituierung erforderliche Mitgliederzahl mafRRgeblich. Jedes Prasidiumsmitglied hat nur
eine Stimme, auch wenn es in mehrfacher Eigenschaft nach Absatz 1 Buchstaben a bis
e Mitglied ist.



(11) Die Mitglieder des Prasidiums sind verpflichtet, iiber alle vertraulichen Mitteilungen,

die ihnen wahrend ihrer Tatigkeit bekannt werden, auch tiber die Dauer ihrer Amtszeit
hinaus Stillschweigen zu bewahren.

§ 14 Fachgruppen (Sparten) und Verwaltungsrite

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Zunéachst werden fiinf Fachgruppen (Sparten) und Verwaltungsrédte aus den Mitglie-
dern gebildet, die sich in folgenden Bereichen betétigen:

a) Personenverkehr mit Bussen,

b)  Personenverkehr mit Straflenbahnen, Stadtbahnen, U-Bahnen oder vergleichba-
ren Verkehrssystemen,

c) Personenverkehr mit Eisenbahnen,
d) Schienengiiterverkehr,
e)  Verbund- und Aufgabentrdgerorganisationen.

Mitglieder, die sich in mehreren dieser Bereiche betétigen, gehoren jeder der zustan-
digen Fachgruppen (Sparten) an.

In Zweifelsféllen entscheidet das Prasidium tber die Zuordnung zu einer Fachgruppe
(Sparte). Es kann eine besondere Fachgruppe (Sparte) fiir Unternehmen im Sinne des §
3 Buchstabe b bilden und die Besetzung des Verwaltungsrates regeln. Der Président hat
uber Entscheidungen nach Satz 2 die Mitgliederversammlung in der nichsten Sitzung
zu informieren.

Jede Landesgruppe wihlt durch ihre Gruppenversammlung ein Mitglied in jeden Ver-
waltungsrat. Weitere Mitglieder sind die Vorsitzenden der Fachausschiisse in den fiir
sie zustdndigen Verwaltungsrdten und jeweils ein Mitglied der Geschéftsfithrung als
geschéftsfithrendes Mitglied. Das Prasidium kann auf Vorschlag des Prasidenten und
in Abstimmung mit der Geschéaftsfiihrung in jeden Verwaltungsrat zusétzlich bis zu
7 Mitglieder berufen, um insbesondere die angemessene Beriicksichtigung der struk-
turellen und regionalen Verhéltnisse des Verbandes und seiner Mitglieder sicherzu-
stellen. In besonders gelagerten Ausnahmefillen kann das Prasidium mit Zweidrittel-
mehrheit die Hochstzahl in Satz 3 iiberschreiten. Absatz 2 Satz 3 findet entsprechende
Anwendung. Soweit Landesgruppen nach § 14 Abséatze 2 und 4 der Satzung vom 6. No-
vember 1990, zuletzt gedndert am 12. Juni 2001, insgesamt mehr als 5 Verwaltungs-
ratsmitglieder wihlen konnten, soll das Prasidium bei Berufungen nach Satz 3 még-
lichst Mitglieder dieser Landesgruppen bis zur Erreichung der fritheren Wahlkontin-
gente vorrangig berticksichtigen.

Zusatzlich berufen auf Vorschlag der jeweils betroffenen Unternehmensgruppen:

a) der Verwaltungsrat Personenverkehr mit Bussen 3 Mitglieder aus dem entspre-
chenden Bereich des Bundes,

b)  der Verwaltungsrat Personenverkehr mit Eisenbahnen ein Mitglied aus dem ent-
sprechenden Bereich des Bundes,

c) der Verwaltungsrat Schienengiiterverkehr 3 Mitglieder der Eisenbahnen 6ffent-
licher Héfen, 2 Mitglieder der Werks- und Industriebahnen und ein Mitglied aus
dem entsprechenden Bereich des Bundes.

Jeder Verwaltungsrat ist zustdndig fiir die selbststdndige Beratung und Bearbeitung
der Belange seines Bereichs, soweit sie nicht anderen Organen vorbehalten sind bzw.
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(6)

(7)
(8)

deren Zustimmung bediirfen. Dazu gehoért auch die Erarbeitung von Positionen der
Fachgruppen fiir die abschlielende Abstimmung und Festlegung von Verbandspositi-
onen durch das Présidium. Belange, die mehrere Verwaltungsréte beriihren, konnen
auch gemeinsam beraten und bearbeitet werden. Jedem Verwaltungsrat obliegen in
diesem Rahmen insbesondere:

a) die Wahl seines Vorsitzenden und von bis zu zwei Stellvertretern,

b)  die Bildung und Steuerung von Fachausschiissen und Arbeitsgruppen zu seiner
Unterstiitzung sowie die Berufung und Abberufung deren Mitglieder,

c) die Einwilligung zu Veroffentlichungen der Fachausschiisse,

d) die Herausgabe eigener Positionspapiere, Stellungnahmen und sonstiger Verof-
fentlichungen,

e) eigene Veranstaltungen und Fortbildungsmalinahmen,
f)  dielaufende Unterrichtung der Fachgruppenmitglieder,

g) die Unterstiitzung des Prasidiums durch Vorschlédge, Anregungen und Informa-
tionen,

h)  die Entscheidung tiber die Einrichtung einer Fachgruppenversammlung.

In den Féllen des Absatzes 5 Satz 4 Buchstaben c bis e haben die Vorsitzenden der Ver-
waltungsréite die Geschéftsfiihrung vor beabsichtigten Beschlussfassungen oder Mal3-
nahmen rechtzeitig schriftlich zu informieren. Soweit solche Aktivitdten nach Ein-
schitzung der Geschéftsfiihrung Zustidndigkeiten oder Zustimmungsvorbehalte ande-
rer Organe, Belange des Gesamtverbandes oder anderer Fachgruppen beriihren und die
Verwaltungsrite von sich aus keine Befassung des Prasidiums beabsichtigen, ist die
Geschéftsfiihrung verpflichtet, eine Entscheidung des Prasidiums oder in den Féllen
des § 13 Absatz 5 Satz 4 eine Entscheidung des Présidenten herbeizufiihren. Bis zu de-
ren Entscheidung sind die beabsichtigten Entscheidungen oder MaRnahmen auszu-
setzen bzw. aufzuschieben.

§ 13 Abséatze 9 und 11 gelten entsprechend fiir die Verwaltungsréte.

Der Verwaltungsrat ist ohne Riicksicht auf die Zahl der vertretenen Mitglieder be-
schlussfahig, wenn sdmtliche Mitglieder eingeladen sind.

§ 15 Ausschiisse und Arbeitsgruppen

(1)

Ausschiisse und Arbeitsgruppen haben mit gleicher Prioritat
a) die Fachkompetenz des Verbandes weiter zu erh6hen

b)  die Verbandsorgane insbesondere bei der Interessenvertretung vorausschauend
und zeitnah zu unterstiitzen.

Sie erfiillen diese Aufgaben nach einer vom Prédsidium beschlossenen Geschéftsord-

nung.

(2)

Die Zahl der Ausschiisse ist auf ein Mindestmal} zu begrenzen. Soweit dies sachgerecht
ist, hat die Bearbeitung in Arbeitsgruppen Vorrang. Das Présidium und die Verwal-
tungsrite haben iiber den Fortbestand von Arbeitsgremien ihres Zusténdigkeitsbe-
reichs, soweit es sich nicht um Allgemeine Ausschiisse oder um Fachausschiisse han-
delt, regelméRig, spatestens jeweils nach drei Jahren, erneut zu entscheiden.
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Das Préasidium kann gemil} § 13 Absatz 7 Buchstabe b zu seiner Unterstiitzung Allge-
meine Ausschiisse fiir solche Aufgaben bilden, die fiir den Gesamtverband einheitlich
in einem Ausschuss bearbeitet werden sollen. Es beruft deren Mitglieder. Jeder Ver-
waltungsrat hat das Recht, dafiir mindestens eines seiner Mitglieder vorzuschlagen,
damit jedem Allgemeinen Ausschuss mindestens ein Mitglied jedes Verwaltungsrates
angehort. Fiir zeitlich begrenzte Aufgaben kann das Prédsidium auch Arbeitsgruppen
einrichten. Die Allgemeinen Ausschiisse konnen mit Zustimmung des Prasidiums Un-
terausschiisse und Arbeitsgruppen einrichten.

Jeder Verwaltungsrat kann mit Zustimmung des Prasidiums zu seiner Unterstiitzung
Fachausschiisse gemal} § 14 Absatz 5 Satz 4 Buchstabe b fiir Aufgaben seines Bereichs
bilden und deren Mitglieder berufen, soweit solche Aufgaben nicht durch Allgemeine
Ausschiisse oder gemeinsame Fachausschiisse mehrerer Verwaltungsréte zu bearbei-
ten sind. Fiir zeitlich begrenzte Aufgaben kann jeder Verwaltungsrat auch Arbeits-
gruppen einrichten. Flir spartenspezifische Aufgaben aus den Zustdndigkeitsberei-
chen Allgemeiner Ausschiisse und gemeinsamer Fachausschiisse mehrerer Verwal-
tungsrite kénnen Verwaltungsrite nur Arbeitsgruppen einrichten. Sie bediirfen dazu
der Zustimmung der Vorsitzenden der betroffenen Ausschiisse. Die Fachausschiisse
konnen mit Zustimmung der zustandigen Verwaltungsrate Unterausschiisse und Ar-
beitsgruppen einrichten.

Das Prasidium kann in Abstimmung mit den betroffenen Verwaltungsriten gemein-
same Fachausschiisse fiir Aufgaben bilden, die ganz oder teilweise in die Zustdndig-
keitsbereiche mehrerer Verwaltungsréte fallen und die nicht von einem Allgemeinen
Ausschuss bearbeitet werden sollen. Auf Vorschlag der betroffenen Verwaltungsrite
beruft das Prasidium die Mitglieder dieser Ausschiisse und legt den federfiihrenden
Verwaltungsrat zur Steuerung der Ausschussarbeit fest.

Die Mitglieder der Ausschiisse im Sinne der Absétze 3 bis 5 werden von den zustdndi-
gen Verbandsorganen im Einvernehmen mit der Geschéftsfithrung nach fachlichen
Anforderungen unter Beriicksichtigung der strukturellen und regionalen Verhéltnisse
des Verbandes und seiner Mitglieder berufen. Sie miissen im aktiven Dienst eines
ordentlichen Mitgliedes stehen. Das Prasidium kann Ausnahmen von Satz 2 zulassen.
Im Ubrigen finden § 10 Absitze 3, 4 und 6 Sitze 1 bis 3 sowie § 13 Absatz 11 entspre-
chende Anwendung.

Die Anzahl der Mitglieder jedes Ausschusses soll hochstens 15, die der Allgemeinen
Ausschiisse und gemeinsamen Fachausschiisse hochstens 20 betragen. Die zustdndi-
gen Verbandsorgane kénnen in besonderen Féllen, insbesondere fiir Allgemeine Aus-
schiisse und fiir begrenzte Zeitrdume bei Zusammenlegungen von Ausschiissen, mehr
Mitglieder zulassen. Jeder Ausschuss wahlt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und
einen Stellvertreter.

Die Geschéftsordnung fiir die Ausschiisse kann auch andere Formen der Bearbeitung
zulassen.

§ 16 Geschiftsfiihrung

(1)

Der Verband hat einen Hauptgeschéftsfiihrer und einen oder mehrere Geschéftsfithrer
als Stellvertreter. Der Hauptgeschaftsfiihrer kann von den Beschrdnkungen des § 181
BGB befreit werden.
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(2)

(3)

Die laufenden Geschéfte fithrt der Hauptgeschéftsfiihrer mit Hilfe der Verbandsge-
schéftsstellen. Er ist der Mitgliederversammlung und dem Prasidium verantwortlich.
Er und die Geschéftsfiihrer konnen an allen Versammlungen und Sitzungen teilneh-
men.

Hauptgeschéftsfithrer und Geschéftsfiithrer vertreten in allen Geschéften der laufen-
den Verwaltung den Verband; jeder ist fiir sich allein vertretungsberechtigt. Der
Hauptgeschéftsfithrer schliel3t die Arbeits- und Dienstvertrdge mit den Angestellten
des Verbandes unterhalb der Geschéaftsfithrungsebene.

8 17 Verbandsbeirat

Zur Forderung der Verbandszwecke wird ein Verbandsbeirat gebildet. Seine Mitglieder wer-
den vom Prasidium fiir die Dauer von jeweils drei Jahren berufen. Den Vorsitz fiithrt der Pra-
sident. Die Mitgliedschaft ist ehrenamtlich.

8§ 17a Wissenschaftlicher Beirat beim VDV

(1)

(2)

Es besteht ein Wissenschaftlicher Beirat beim VDV. Seine Aufgaben sind:

a) die wissenschaftliche Behandlung von Fragen und Themen des 6ffentlichen Per-
sonenverkehrs und des Schienengiiterverkehrs unter Einbeziehung der Zusam-
menhénge zwischen diesen Bereichen und der Gesamtgesellschaft und -wirtschaft
einschlieflich der 6ffentlichen Haushalte sowie anderen Teilbereichen der Wirt-
schaft und

b) die wissenschaftliche Beratung von Wirtschaft und Politik.

Der Wissenschaftliche Beirat {ibt seine Tatigkeit ehrenamtlich und unabhéngig aus
und setzt sich interdisziplindr aus Wissenschaftlern zusammen. Die Tatigkeit ist nicht
Ubertragbar.

§ 18 Ehrungen

(1)

(2)

Personlichkeiten, die sich um die Ziele des Verbandes besonders verdient gemacht ha-
ben, kann auf Vorschlag des Prasidiums durch Beschluss der Mitgliederversammlung
die Ehrenmitgliedschaft oder die Ehrenprésidentschaft verliechen werden.

In besonderen Fallen konnen Ehrungen anderer Art vom Prasidium beschlossen wer-
den. Die Verwaltungsréate haben hierfiir ein Vorschlagsrecht.

§ 19 Beitrdge, Umlagen und Haftung

(1)

Zur Erfiilllung der Verbandsaufgaben werden von den Mitgliedern regelméflig Beitrége
erhoben. Die Beitragsschuld entsteht mit dem Beginn des Kalenderjahres. Die festge-
setzten Beitrédge sind nach Erhalt der Zahlungsaufforderung halbjdhrlich im Voraus zu
zahlen. Im Laufe des Kalenderjahres eintretende oder ausscheidende Mitglieder haben
den vollen Jahresbeitrag zu entrichten, sofern die Geschéftsfiihrung nichts anderes be-
stimmt. Nach Absprache mit dem Prasidium kénnen Mitgliedsbeitrdge in besonderen
Fallen ganz oder teilweise auch in Form von Sachleistungen, z. B. Dienst- oder Werk-
leistungen, erbracht werden. Das Nahere regelt die Beitragsordnung.
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(2) Die Bemessung und die Erhebung der Beitrége erfolgen nach einer Beitragsordnung,
die auf Vorschlag des Prasidiums von der Mitgliederversammlung mit Zweidrittel-
mehrheit beschlossen wird. Fiir Mitglieder oder Mitgliedergruppen, die von der Bei-
tragsordnung nicht erfasst werden, trifft das Prasidium besondere Festsetzungen.

(3) Fir aulergewodhnliche Aufwendungen des Verbandes, die fiir die Verbandstatigkeit
notwendig sind, kann die Mitgliederversammlung mit Zweidrittelmehrheit zuséatzlich
Umlagen beschlieRen. Absatz 1 Satz 4 findet entsprechende Anwendung.

(4) Uber den Beitrag hinaus haften die Mitglieder dem Verband fiir die Erfiillung der vom
Verband ordnungsgeméf abgeschlossenen Anstellungsvertrige, soweit diese Ver-
pflichtungen nicht aus dem Vermégen des Verbandes befriedigt werden kénnen. Der-
artige Verpflichtungen werden entsprechend den Beitragsverhéltnissen auf die einzel -
nen Mitglieder umgelegt. Diese Bestimmung gilt auch fiir den Fall der Auflésung des
Verbandes.

(5) Die Haftung der Mitglieder gemil} Absatz 4 besteht iiber den Zeitpunkt des Ausschei-
dens hinaus, soweit die Verpflichtungen wahrend ihrer Mitgliedschaft eingegangen
worden sind, und zwar fiir die Dauer von drei Jahren nach Beendigung der Mitglied-
schaft, jedoch im Falle der Auflésung des Verbandes innerhalb dieser drei Jahre bis zur
restlosen Abwicklung der Verpflichtungen.

§ 20 Rechnungslegung

Die vom Présidium nach den jeweils geltenden rechtlichen Bestimmungen aufgestellte Jah-
resrechnung wird von einer Wirtschaftspriifungsgesellschaft gepriift. Das Prasidium legt die
Jahresrechnung mit dem Bericht der Wirtschaftspriifer der Mitgliederversammlung zur Ge-
nehmigung und zur Entlastung des Prasidiums sowie der Geschéaftsfiithrung vor.

§ 21 Auflésung

(1) Uber die Auflésung des Verbandes entscheidet die Mitgliederversammlung. Sie kann
dartiiber jedoch nur beschliefen, wenn der Antrag auf Auflésung vorher in der Tages-
ordnung bekannt gegeben worden ist.

(2) Die Auflésung kann nur bei Anwesenheit von mindestens der Hélfte der ordentlichen
Mitglieder mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden Stimmen beschlossen werden.

(3) Die tiber die Auflésung des Verbandes beschlielende Mitgliederversammlung regelt
auch die Liquidation des Verbandsvermdogens.

8§ 21a Revisionsklausel

Das Prasidium hat in angemessenen Zeitabstdnden die einzelnen Satzungsbestimmungen
daraufhin zu Gberpriifen, ob wegen der Entwicklung der Rahmenbedingungen fiir die Ver-
bandsarbeit oder auf Grund der Erfahrungen in der Verbandspraxis ein Anderungsbedart
besteht.

§ 22 Inkrafttreten und Ubergangsregelungen

(1) Die von der Mitgliederversammlung am 20. Mai 2003 beschlossene neue Satzung tritt
mit der Eintragung ins Vereinsregister in Kraft, soweit im Folgenden nichts Abwei-
chendes bestimmt ist.
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Das bestehende Préasidium erfiillt seine Aufgaben nach den Bestimmungen der neuen
Satzung bis zur Konstituierung eines neuen Présidiums. Voraussetzung fiir dessen
Konstituierung ist mindestens eine Besetzung nach § 13 Absatz 1 Buchstaben b, ¢
und f.

Die bestehenden Verwaltungsrite ,Personenverkehr” und ,Gliterverkehr” erfiillen ihre
Aufgaben nach den Bestimmungen der neuen Satzung ohne die Einschrinkungen des
§ 14 Absatz 6 bis zur Konstituierung des letzten der zunéchst vorgesehenen fiinf neuen
Verwaltungsrite. Voraussetzung fiir deren Konstituierung ist mindestens eine Beset-
zung nach § 14 Absatz 3 Satz 1 und Satz 2, zweiter Halbsatz. Wahlen und Beschliisse der
neu gebildeten Verwaltungsréte werden frithestens mit der Konstituierung des letzten
der finf neuen Verwaltungsréte wirksam.

Zudeninden Absétzen 2 und 3 bestimmten Zeitpunkten gehen die Befugnisse nach der
neuen Satzung auf die neu gebildeten Verbandsorgane iiber. Die Amtszeiten der Mit-
glieder der ersetzten Verbandsorgane enden mit Ausnahme der des Présidenten zu die-
sen Zeitpunkten.

Bis zur Wahl des Prasidenten bzw. der Vorsitzenden der Verwaltungsréate hat zunachst
jeweils das dlteste Mitglied dieser Verbandsorgane aus der Besetzung nach den Absét-
zen 2 und 3 die Rechte und Pflichten nach § 13 Absatz 9 bzw. § 14 Absatz 7 in Verbin-
dung mit § 13 Absatz 9. Soweit Vorschlége fiir Berufungen nach § 13 Absatz 3 Satz 1
bzw. § 14 Absatz 4 bis zur Konstituierung des neuen Prasidiums bzw. neuer Verwal-
tungsrate der Geschaftsfithrung vorliegen, kénnen diese Verbandsorgane erst nach den
Entscheidungen iiber diese Berufungen weitere Personalentscheidungen und Sach-
entscheidungen treffen.

Die Landesgruppen kénnen vor Inkrafttreten der neuen Satzung die Mitglieder der
neuen Verwaltungsrite nach § 14 Absatz 3 Satz 1 wirksam wéhlen. Diese Verwaltungs-
ratsmitglieder konnen vor Inkrafttreten der neuen Satzung unter Beachtung deren
Verfahrensvorschriften im Rahmen der Absétze 3 Satz 2 und 5 Satz 2 sich konstituie-
ren, wahlen und beschlieRen. Ihre Wahlen und Beschliisse werden mit Inkrafttreten der
neuen Satzung wirksam, frithestens jedoch zu dem in Absatz 3 Satz 2 bestimmten Zeit-
punkt.

Alle bei Inkrafttreten der neuen Satzung bestehenden Ausschiisse und sonstigen Ar-
beitsgremien bleiben vorbehaltlich des Satzes 3 bis zu einer abweichenden Beschluss-
fassung durch die zustdndigen Verbandsorgane bestehen. Zustindig fiir die Zusam-
menfassung bestehender Ausschiisse zu Allgemeinen Ausschiissen und fiir gemein-
same Fachausschiisse mehrerer Verwaltungsrite ist das Prasidium. Alle bei Inkrafttre-
ten der neuen Satzung bestehenden Arbeitsgremien mit Ausnahme des Hauptaus-
schusses und der Fachausschiisse bediirfen spitestens innerhalb von zwei Jahren nach
Inkrafttreten der neuen Satzung zur Fortfiihrung ihrer Arbeiten der Zustimmung der
zustdndigen Verbandsorgane.

§ 10 Absatz 6 Satz 4 und § 15 Absatz 6 Satz 4 in Verbindung mit § 10 Absatz 6 Satz 4
finden auf Wiederwahlen und Wiederberufungen in das neue Prasidium und die neuen
Verwaltungsrédte sowie fiir zusammenzulegende Ausschiisse mit der Maligabe ent-
sprechende Anwendung, dass volle Amtszeiten in vergleichbaren fritheren Organen
oder in von Zusammenlegungen betroffenen Ausschiissen anzurechnen sind. § 22 der
Satzung vom 6. November 1990, zuletzt gedndert am 12. Juni 2001, gilt fort.
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(9)

§ 19 Absatz 1 Satz 1, Abséatze 2 bis 5 der Satzung vom 6. November 1990, zuletzt gedn-
dert am 12. Juni 2001, gelten so lange fort, bis die Mitgliederversammlung eine Bei-
tragsordnung nach § 19 Absatz 2 Satz 1 der neuen Satzung beschlossen hat. Fir Mit-
glieder oder Mitgliedergruppen, die von diesen Regelungen nicht erfasst werden, trifft
das Prasidium besondere Festsetzungen.
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	a) dem Präsidenten,



